
Umsetzungskonzept Jugendetat Werneuchen 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Werneuchen hat am…….… nachfolgende 
Umsetzungskonzeption beschlossen. 
 

 
1.      Grundsätze 

 
Die Stadt Werneuchen fördert entsprechend dieser Umsetzungskonzeption Projekte im 
Kinder- und Jugendbereich.  

 
Die Projektförderungen nach dieser Richtlinie sind freiwillige Leistungen der Stadt 

Werneuchen. Die Stadt Werneuchen entscheidet im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
und der haushaltsrechtlichen Vorschriften. Ein Rechtsanspruch auf die Realisierung der 
vorgeschlagenen Projekte besteht nicht. 

 
Voraussetzung ist, dass die zu fördernden Projekte überwiegend im Interesse der in der Stadt 

Werneuchen lebenden oder sich hier aufhaltenden Kinder  und Jugendlichen stehen. 
 
Die Entscheidung über die Auswahl der zur Abstimmung zu stellenden Projektvorschläge 

wird durch den Ausschuss für Wirtschaft und Soziales getroffen. 
 
Es können nur so viele Projekte verwirklicht werden, wie  das jeweilige Budgets des 

Jugendetats im Haushalt der Stadt Werneuchen zur Verfügung stellt. 
 

Durch eine möglichst breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll das Interesse und 
Mitwirken an demokratischen Entscheidungsprozesses gefördert werden. 
 

Vorschläge für Projekte können nur durch  Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen  8 und 
18 Jahren unterbreitet werden. 

 
2.  Art der Projektförderung 

 

Die Stadt Werneuchen gewährt nach dieser Richtlinie Förderungen von Projekten mit bis zu 
100 %. der Gesamtkosten des Projektes. Die Realisierung der Projekte kann ebenfalls durch 

die Stadt Werneuchen erfolgen, falls dies durch die Kinder und Jugendlichen nicht realisiert 
werden kann (z. B. Baumaßnahmen) 
 

 
3. Fördervoraussetzungen 

 

Gefördert werden: 
 

1. Vorhaben/Projekte, die überwiegend im Interesse der in der Stadt Werneuchen 
lebenden Kinder und Jugendlichen bzw. von Kinder und Jugendlichen liegen, die 

hier einen Großteil ihres Lebens verbringen. 
 
2. Die Vorschläge, die durch die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 18 

Jahren fristgemäß bis zum letzten Arbeitstag im Februar jedes Jahres an folgenden 
Stellen eingegangen sind: 

 



 Grundschule im Rosenpark Werneuchen (Sekretariat) 

 Europaschule Werneuchen (Sekretariat) 

 Jugendsozialarbeiter Jugendtreff Werneuchen 

 Jugendkoordinator der Stadt Werneuchen 

 Alle Ortsvorsteher der Ortsteile der Stadt Werneuchen 

 Stadtverwaltung Werneuchen (Bürgerbüro/Sachgebiet, Schule, Kita Kultur 

  
 werden innerhalb von 5 Arbeitstagen an das Sachgebiet Schule, Kita, Kultur der 

Stadtverwaltung Werneuchen weitergeleitet. 
 
3. Das jährliche Budget des Jugendetats im Rahmen des Haushaltes der Stadt 

Werneuchen darf nicht überschritten werden. 
 

4. Die Vorschläge können formlos oder mit dem Formular: Projektvorschlag (siehe 
Anlage 1) eingereicht werde. Für jeden Vorschlag ist ein gesondertes Formular 
einzureichen. 

 Sie müssen enthalten: 
  

  A Pflichtangaben 

 Name, Alter und Anschrift des Antragstellers 

 Bezeichnung des Vorschlages 

 Kurze Beschreibung des Vorschlages 

 
 Sie können weiterhin enthalten: 
  

 B Freiwillige Angaben 

 Etwaige Kosten (wenn bekannt) 

 Weitere Unterstützer des Vorschlages 
 

 
4. Verfahren  

 

1. Mit dem Amtsblatt im Januar werden die Kinder und Jugendlichen über den 
Jugendetat und die Modalitäten der Beteiligung informiert. Zeitgleich erfolgt eine 

Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Werneuchen. 
 

2. Die Stadtverwaltung nimmt die eingereichten Vorschläge bis zum fünften Arbeitstag 

nach dem jeweiligen letzten Arbeitstag im Februar jedes Jahres an und lässt diese 
im nächstmöglichen Ausschuss für Wirtschaft und Soziales beraten. Die 

Vorschläge, die die Fördervoraussetzungen erfüllen, werden im folgenden 
Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Werneuchen veröffentlicht. Bei der 
Veröffentlichung der Vorschläge werden keine personenbezogenen Daten 

verwendet. 
 

3. Über die veröffentlichten Vorschläge können die Kinder und Jugendlichen bis zum 
Endes des jeweiligen Folgemonats mittels Abstimmungsschein abstimmen (Anlage 
2). 

Die Abstimmungszettel können bei den unter 3. 2. Angegebenen Stellen abgeben 
werden. 

Durch die Stadtverwaltung werden die notwendigen „Wahlurnen“ zur Verfügung 
gestellt. 



 

 Um Mehrfachstimmenabgaben zu verhindern, müssen folgende Angaben 
zur Person auf dem Abstimmzettel vermerkt sein: 

 Name 

 Vorname 

 
4. In der nächstmöglichen Sitzung des Ausschuss für Wirtschaft und Soziales werden die 

abgegeben Abstimmzettel ausgewertet. Die Platzierung der zur Abstimmung 
unterbreiteten Vorschläge erfolgt nach der Anzahl der abgegebenen Stimmen (mit 
der Höchstzahl beginnend) für den Vorschlag. 

 
5. Das Ergebnis wird im Amtsblatt veröffentlicht. 

 
6. Die Realisierung der Vorhaben erfolgt zeitnah. Dabei werden nur so viele  Vorhaben 

umgesetzt, wie das Budget des Jugendetat hergibt. Begonnen wird mit dem 

Vorhaben, das die meisten Stimmen erhalten hat. Alle weiteren Vorschläge, die 
nicht durch das Budget abgedeckt sind,  verlieren ihre Wirksamkeit. 

 
5. Transparenz, Auswertung und Qualifizierung des Verfahrens 

 

1. Nach der Entscheidung im Ausschuss für Wirtschaft und Soziales über die Festlegung 
der Rangfolge der Umsetzung der Vorhaben, erfolgt eine öffentliche Präsentation 

unter Federführung des Jugendkoordinators 
 

2. Mindestens im Abstand von zwei Jahren findet ein Auswertungsworkshop unter 

Federführung des Jugendkoordinators statt. 
 



Anlage 1 

Formular 
 

Projektvorschlag im Rahmen des Jugendetats der Stadt 
Werneuchen für das Jahr 20.. 

 
A Pflichtangaben 

 
 

1. Antragsteller: 

 
Name Vorname Alter   Anschrift 

 

 

 

2. Bezeichnung des Vorschlags 
 

 

 

 

 
 

 

3. Kurzbeschreibung 
 
 

  

 

 

 
 

B Freiwillige Angaben 

 
1. etwaige Kosten : __________ EURO 

 
2. weitere Unterstützer des Vorschlages : 

 

Name Vorname Alter   Anschrift 

    

    

    

 



Anlage 2 

Abstimmungsformular 
 

Abstimmungsformular für die Abstimmung zur Realisierung von Vorschlägen 
im Rahmen des Jugendetats der Stadt Werneuchen für das Jahr 20 

(Dieser Abstimmungsschein kann bis zum --.--.20— während des Schulbetriebes, der Sprech- 
oder Geschäftszeiten abgegeben werden: 

 In Grundschule im Rosenpark Werneuchen (Sekretariat) 

 In Europaschule Werneuchen (Sekretariat) 

 Beim Jugendsozialarbeiter im Jugendtreff Werneuchen 

 Beim Jugendkoordinator der Stadt Werneuchen in den Geschäftsräumen 

 Bei alle Ortsvorsteher der Ortsteile der Stadt Werneuchen in den 
Sprechzimmern 

 In der Stadtverwaltung Werneuchen (Bürgerbüro/Sachgebiet, Schule, Kita 
Kultur 

 

Name      Vorname  

 

 

 

Bitte die Meinung durch ein Kreuz zum Ausdruck bringen 
 

 

Vorschläge (alphabetisch geordnet) Ja                       Nein                      ich weiß 
nicht 

    

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

I    

J    
 

 


